PROZENTAUSMASSE DER RUHEGENUSSFÄHIGEN DIENSTJAHRE UND DER RESTLICHEN DIENSTMONATE ab 1.1.2004

Im Sprachgebrauch auch als „STEIGERUNGSBETRÄGE“ bezeichnet

A) Bei Beamten, die am 31. Dezember 2003 -  bei erfolgter Aufnahme in ein Dienstverhältnis zu einer österreichischen Gebietskörperschaft vor dem 1. Mai 1995 - ununterbrochen eines oder mehrere solcher Dienstverhältnisse bis zum 31. Dezember 2003 zurückgelegt haben und eine ruhegenussfähige Gesamtdienstzeit (einschließlich der Ruhegenussvordienstzeiten) von 10 Jahren aufweisen, sind

1. die vor dem 1. Jänner 2004 angefallenen Zeiten der ruhegenussfähigen Gesamtdienstzeit mit 2 % der Ruhegenussbemessungsgrundlage pro Dienstjahr und 0,167% der Ruhegenussbemessungsgrundlage pro restlichem Dienstmonat, 

2. die nach dem 31. Dezember 2003 anfallenden Zeiten der ruhegenussfähigen Gesamtdienstzeit mit 1,429 % der Ruhegenussbemessungsgrundlage pro Dienstjahr und mit 0,119 % der Ruhegenussbemessungsgrundlage pro restlichem Dienstmonat und 

3. die ersten 10 Jahre der ruhegenussfähigen Gesamtdienstzeit unabhängig von ihrer zeitlichen Lagerung mit 50 % der Ruhegenussbemessungsgrundlage 

beim Ausmaß des Ruhegenusses zu veranschlagen. 

B) Bei Beamten, die am 31. Dezember 2003 -  bei erfolgter Aufnahme in ein Dienstverhältnis zu einer österreichischen Gebietskörperschaft nach dem 1. Mai 1995 - ununterbrochen eines oder mehrere solcher Dienstverhältnisse bis zum 31. Dezember 2003 zurückgelegt haben und eine ruhegenussfähige Gesamtdienstzeit (einschließlich der Ruhegenussvordienstzeiten) von 15 Jahren aufweisen, sind

1. die vor dem 1. Jänner 2004 angefallenen Zeiten der ruhegenussfähigen Gesamtdienstzeit mit 2 % der Ruhegenussbemessungsgrundlage pro Dienstjahr und 0,167% der Ruhegenussbemessungsgrundlage pro restlichem Dienstmonat, 

2. die nach dem 31. Dezember 2003 anfallenden Zeiten der ruhegenussfähigen Gesamtdienstzeit mit 1,667 % der Ruhegenussbemessungsgrundlage pro Dienstjahr und mit 0,139 % der Ruhegenussbemessungsgrundlage pro restlichem Dienstmonat und 

3. die ersten 15 Jahre der ruhegenussfähigen Gesamtdienstzeit unabhängig von ihrer zeitlichen Lagerung mit 50 % der Ruhegenussbemessungsgrundlage 

beim Ausmaß des Ruhegenusses zu veranschlagen. 

C) In allen anderen Fällen beträgt der Ruhegenuss für jedes ruhegenussfähige Dienstjahr 2,2222 % und für jeden restlichen ruhegenussfähigen Dienstmonat 0,1852 % der Ruhegenussbemessungsgrundlage. Das sich daraus ergebende Prozentausmaß ist auf 2 Kommastellen zu runden. Das bedeutet, dass die volle Ruhegenussbemessungsgrundlage von 80 % erst mit 45 ruhegenussfähigen Jahren erreicht wird. ( 45 x 2,2222 %  = 99,999 %, d.s. gerundet 100 % )

D) Die bisherige Obergrenze für den Ruhegenuss von 100 % der Ruhegenussbe- messungsgrundlage entfällt für den Fall, dass eine ruhegenussfähige Gesamt- dienstzeit von  45 Jahren überschritten wird.

Beispiel zu lit. A):

Ein Beamter mit Dienstantritt vor dem 1.5.1995 weist am 31.12.2003 25 ruhegenussfähige Gesamtdienstjahre auf. Er hat zu diesem Zeitpunkt folgende Ansprüche:

10 Jahre.........................50 %

15 Jahre x  2%..............30 %

Summe.........................80 %

Um die 100 % zu erreichen benötigt er noch 20 % für welche er 14 weitere ruhegenussfähige Dienstjahre zurücklegen muss ( 14 x 1,429 % = 20,006 %, d.s. gerundet 20 % ). Nach der bis zum 31.12.2003 geltenden Rechtslage wären es nur 10 Jahre gewesen ( 10 x 2 %  = 20 % ).

Anmerkung: Wenn bis zum 31.12.2003 bereits 35 Jahre an ruhegenussfähiger Gesamtdienstzeit vorhanden sind, bleiben diese zu 100 % gewahrt.
